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Nachrichten aus dem Mieterbund
Wiesbaden

§ 1 Name und Sitz des Vereins
1. Der Verein führt den Namen
„Mieterbund Wiesbaden und
Umgebung e. V.“.
2. Er hat seinen Sitz in Wiesba-
den und ist beim Amtsgericht
Wiesbaden in das Vereinsregis-
ter eingetragen.
3.DerVerein ist demDeutschen
Mieterbund – Landesverband
Hessen e. V. und durch diesen
demDeutschenMieterbunde.V.,
Sitz Berlin, angeschlossen.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein ist die Interessen-
vertretung der Mieterinnen und
Mieter in Wiesbaden und Um-
gebung. Er strebt den Zusam-
menschluss aller Mieterinnen
und Mieter in Wiesbaden und
Umgebung an zum Zwecke
� der Verwirklichung einer so-
zialen und ökologischen Woh-
nungs- undMietenpolitik inGe-
meinden, Land und Bund, der
Förderung einer sozialen und
ökologischen Wohnungswirt-
schaft sowie der Verbesserung
derWohnverhältnisse;
� der Wahrung der Rechte und
Interessen der Mieterinnen und
Mieter sowie Pächterinnen und
Pächter in allen Bereichen des
Miet- und Wohnungswesens,
u. a. beiderFörderungausöffent-
lichen Kassen, der Bauplanung
und -ausführung, Stadtplanung,
Sanierung, Landschafts- und
Regionalbauplanung, bei der Si-
cherung gesunder und ökologi-
scherWohnbedingungen;
� der Vertretung der Interessen
der Mitglieder, soweit sie sich
auf Wohn- und Mietangelegen-
heiten, Wohnungssuche, die In-
anspruchnahme öffentlicher
Mittel und die Beseitigung von
Missständen ihrer Wohnver-
hältnisse erstrecken;
� der Einführung sozialerMiet-
verträge, der Schaffung eines
sozialen Miet- und Wohnrech-

tes sowie desAusbaus derWoh-
nungsaufsicht und Wohnungs-
pflege;
� der Förderung des gemein-
nützigen und sozialenMietwoh-
nungsbaus.
2. Parteipolitische und religiöse
Bestrebungen sowie ein wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb
(§ 21 BGB) sind ausgeschlos-
sen. Der Verein verfolgt aus-
schließlich unmittelbar gemein-
nützige Zwecke.

§ 3 Mittel zur Erreichung des
Vereinszweckes

Der Verein verfolgt seine Ziele
insbesondere durch:
1. Vertretung der Interessen der
Mieterinnen und Mieter gegen-
über den Vermieterinnen und
Vermietern, Kommunen, ört-
lichen Verwaltungsbehörden,
Verbänden und Unternehmen;
2. Aufklärungsarbeit durch öf-
fentliche Veranstaltungen, Mit-
gliederversammlungen und
Veröffentlichungen;
3. Erteilung von Rat und Aus-
kunft an Mitglieder sowie ihre
außergerichtlicheVertretung im
Rahmen des Vereinszwecks;
4.Vertretungvor denGerichten,
soweit prozessrechtlich zuläs-
sig;
5. Anfertigung von Schriftsät-
zen der Mitglieder gegen Kos-
tenerstattung. Der Vorstand ist
berechtigt, anstelle der entstan-
denen Kosten Pauschalbeträge
festzusetzen.
6. Der Verein speichert und
nutzt personenbezogene Daten
der Mitglieder im EDV-Mit-
gliederverwaltungssystem zu
Vereinszwecken, soweit dies
zur Ausübung der satzungsmä-
ßigen Tätigkeit erforderlich ist.
Die Daten werden durch geeig-
nete technische und organisato-
rische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter ge-
schützt. Als Mitglied des Deut-

schenMieterbundes ist der Ver-
ein verpflichtet, die Namen sei-
ner Mitglieder an den Verband
zu melden. Hierzu erteilt das
Mitglied seine Zustimmung.
Im Übrigen werden Informatio-
nen zu den Mitgliedern grund-
sätzlich nur verarbeitet und ge-
nutzt, wenn sie zur Förderung
des Vereinszweckes nützlich
sind und keine Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass die betrof-
fene Person ein schutzwürdiges
Interesse hat, das der Verarbei-
tung oder Nutzung entgegen-
steht.

§ 4Mitgliedschaft

1. Jede Mieterin und jeder Mie-
ter sowie jede Untermieterin
und jeder Untermieter im Land-
gerichtsbezirk Wiesbaden und
in den angrenzenden Kreisen
sowie jede andere natürliche
Person, die dieZiele desVereins
und die Grundsätze der Satzung
anerkennt, kann Mitglied wer-
den (ordentliche Mitglied-
schaft).
2. Andere Personen können nur
Mitglied werden, wenn sie den
Vereinszweck unterstützen oder
fördern, ohne Anspruch auf die
Rechte nach §§ 3 und6 zu haben
(förderndeMitgliedschaft).
3. Eine mit dem Mitglied in ei-
nem gemeinsamen Hausstand
lebende Person kann auf seinen
Antrag Mitglied werden, ohne
einen Aufnahmebeitrag und
Mitgliedsbeiträge zu zahlen.
Diese beitragsfreie Mitglied-
schaft ist an die Dauer der häus-
lichen Gemeinschaft gebunden.
4. Die Aufnahme erfolgt durch
den geschäftsführenden Vor-
stand aufgrund einer Anmel-
dung in Textform. Er kann die
Aufnahme ablehnen, ohne zur
Angabe von Gründen verpflich-
tet zu sein. Die Mitgliedschaft
beginnt rückwirkend mit Be-
ginn des jeweils laufenden

Satzung des Mieterbundes Wiesbaden
STAND: MÄRZ 2009

Quartals eines Kalenderjahres
(siehe aber § 6 Ziff. 3 Satz 4).

§ 4aKurzmitgliedschaft

Der Vorstand kann durch Be-
schluss allgemeine Regelungen
über die Aufnahme, Vorausset-
zung und Dauer einer Kurzmit-
gliedschaft und über einge-
schränkte Rechte und Pflichten
dieser Sondermitgliedschaft so-
wieRegelungen zurÜbernahme
in die ordentliche Mitglied-
schaft festlegen. § 6 Ziffer 3 fin-
det für die Kurzmitgliedschaft
keine Anwendung.

§ 5 Beendigung der
Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt
durch schriftliche Kündigung,
Ausschluss, Entlassung, Strei-
chung aus der Mitgliederliste
oder Tod.
Die beitragsfreie Mitgliedschaft
(§ 4Ziffer 3) erlischtmit derBe-
endigung derMitgliedschaft des
Beitragspflichtigen oder mit der
Auflösung des gemeinsamen
Hausstandes. Die Mitglieder
sind zur sofortigen Mitteilung
über die Auflösung des gemein-
samen Hausstandes an den ge-
schäftsführenden Vorstand ver-
pflichtet. Das beitragsfreie Mit-
glied kann seine Mitgliedschaft
durch Übernahme der Beitrags-
pflicht als ordentliche Mitglied-
schaft fortsetzen. Hierzu genügt
eine schriftliche Mitteilung an
den geschäftsführenden Vor-
stand.
2. Die Kündigung einer Mit-
gliedschaft ist nur zum Ende ei-
nesKalenderjahresmöglich. Sie
muss spätestens bis zum 30. Ju-
ni demgeschäftsführendenVor-
stand schriftlich erklärt werden.
Mit der Kündigung enden auch
alle Ehrenämter.
Abweichend von Satz 1 kann
der Austritt frühestens zum Ab-
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lauf des Kalenderjahres erfol-
gen, das auf das Eintrittsjahr
folgt.
Bei einem Wohnortwechsel in
den Einzugsbereich eines ande-
ren Mietervereins des Deut-
schen Mieterbundes kann das
Mitglied ohne Kündigungsfrist
aus derMitgliedschaft entlassen
werden, wenn es eine Mitglied-
schaft bei dem Verein des Zu-
zugsortes begründet.
3. Der Ausschluss eines Mit-
gliedes kann erfolgen, wenn es
gegen die allgemeinen Mieter-
interessen oder gegen die Sat-
zung verstößt.
Über den Ausschluss entschei-
det der Vorstand, im Beschwer-
defalle Vorstand und Mieter-
ausschuss gemeinsam.
Die Beschwerde gegen den
Ausschluss eines Mitgliedes
muss innerhalb eines Monats
nach Zustellung des Aus-
schlussbeschlusses durch einen
eingeschriebenen Brief an den
Vorstand erfolgen.
Während der Dauer des Aus-
schlussverfahrens ruhen alle
Rechte, Pflichten und Ehrenäm-
ter des Mitgliedes. Mit dem
Ausschluss enden alle Ehren-
ämter.
4. Das Mitglied kann von der
Mitgliederliste gestrichen wer-
den, wenn es unbekannt verzo-
gen ist oder mit seinen Beitrags-
verpflichtungen länger als vier
Monate in Verzug ist. Über die
Streichung entscheidet der Vor-
stand.

§ 6 Rechte und Pflichten der
ordentlichenMitglieder

1. Das Mitglied ist berechtigt,
alle Einrichtungen des Vereins
nach Maßgabe der dafür vom
Vorstand aufgestellten Richtli-
nien zu nutzen.
2. Rat und Auskunft werden
kostenlos erteilt. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf Beratung
innerhalb einer bestimmten
Frist.
3. Rechtsschutz in Mietstreitig-
keiten besteht für das Mitglied
soweit und in demUmfang,wie
durch den Verein für seine Mit-
glieder ein Gruppenversiche-

rungsvertrag abgeschlossen ist.
Rechtsschutz wird nur gewährt,
wenn das Mitglied bei Streitig-
keiten mit dem Vermieter die
Beratung des Mietervereins in
Anspruch nimmt und, soweit
möglich, der Versuch einer au-
ßergerichtlichen Erledigung
durch den Mieterverein ge-
scheitert ist. Der Umfang der
Leistungen ergibt sich aus dem
Gruppenvertrag und den allge-
meinen Rechtsschutzbedingun-
gen, die in der Geschäftsstelle
eingesehen werden können.
Der Versicherungsschutz be-
ginnt gemäß § 14 (3) der Allge-
meinen Rechtsschutzbedingun-
gen (ARB) drei Monate nach
Zugang der Beitrittserklärung in
der Geschäftsstelle des Vereins.
Ist dasMitgliedmit der Zahlung
seiner Beiträge gemäß § 7 im
Rückstand, so besteht kein An-
spruch auf Rechtsschutz.
4. Das Mitglied erhält bei der
Aufnahme eine Vereinssatzung
in der jeweils gültigen Fassung.
5. Der Vorstand kann durch Be-
schluss für dieMitgliederOblie-
genheiten und Mitwirkungs-
pflichten bei der Inanspruch-
nahme der Beratung festlegen.
Die Einhaltung von gesetz-
lichen oder gerichtlichenFristen
ist Sache des Mitgliedes, es sei
denn, die Fristenkontrolle ist im
Einzelfall ausdrücklich vom
Verein übernommen worden.
Der Verein haftet den Mitglie-
dern nur bei grob fahrlässiger
oder vorsätzlicher Verursa-
chung eines Schadens.

§ 7 Vereinsbeiträge

1. Beim Eintritt wird eine Auf-
nahmegebühr erhoben. Gleich-
zeitig ist ein Jahresbeitrag im
Voraus für das erste Mitglied-
schaftsjahr zu entrichten.
2.DasMitglied hat für jedesKa-
lenderjahr, in dem seine Mit-
gliedschaft besteht, einen Jah-
resbeitrag zu entrichten. Dieser
ist für das jeweilige Kalender-
jahr bis spätestens 31.01., spä-
testens mit Begründung der
Mitgliedschaft, im Voraus fäl-
lig.
3. Die Höhe der Aufnahmege-

bühr und des jährlich zu entrich-
tenden Mitgliedsbeitrages wer-
den durch gemeinsamen Be-
schluss des Vorstandes und des
Mieterausschusses festgesetzt.
Über Ausnahmeregelungen ent-
scheidet der geschäftsführende
Vorstand.
4. Eine Rückerstattung bezahl-
ter Mitgliedsbeiträge erfolgt
nicht.
5. Der Vorstand kann eine Bei-
tragsordnung erlassen, in der
allgemeine Regelungen über ei-
neBeitragsermäßigung für sozi-
al Bedürftige, Rentner, Arbeits-
lose, Studenten etc. getroffen
werden.
6. In Einzelfällen kann der ge-
schäftsführende Vorstand durch
Beschluss den Mitgliedsbeitrag
ermäßigen, wenn das Mitglied
besondere Umstände nach-
weist.
7. Der Mitgliedsbeitrag umfasst
die Kosten, die dem Verein für
seine eigenen Leistungen ent-
stehen sowie
� die Kosten für die Rechts-
schutzversicherung gemäß § 6
Ziffer 3,
� die Kosten, die an den Deut-
schen Mieterbund – Landesver-
band Hessen und über diesen an
den Deutschen Mieterbund ab-
geführt werden müssen.

§ 8Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
1. der Vorstand,
2. der geschäftsführende Vor-
stand,
3. derMieterausschuss,
4. dieMitgliederversammlung.

§ 9 Der Vorstand

1.DemVorstand obliegt dieBe-
schlussfassung über alle Ver-
einsangelegenheiten, soweit in
dieser Satzung nichts anderes
geregelt ist. Er beschließt mit
einfacher Mehrheit. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Beschlüsse sind zu pro-
tokollieren.
Insbesondere beschließt der
Vorstand über:
a) Benutzungsordnungen für

Vereinseinrichtungen, die Inan-
spruchnahme der Beratung;
b) die Befreiung der gesetz-
lichenVertreter desVereins von
der Beschränkung des § 181
BGB;
c) den Ausschluss von Mitglie-
dern; Streichung aus der Mit-
gliederdatei.
2. Der Vorstand besteht aus
der/dem Vorsitzenden, sei-
nem/ihrem Stellvertreter/in,
dem/der Schatzmeister/in,
dem/der Schriftführer/in und
fünf Beisitzern. Sie werden von
der Mitgliederversammlung auf
zwei Jahre gewählt. Wieder-
wahl ist zulässig. Gewählt wer-
den können nur Mitglieder des
Vereins. Der Vorstand ist bei
ordnungsgemäßer Einladung
immer handlungsfähig, auch
wenn ein oder mehrere Mitglie-
der des Vorstandes während ei-
ner Wahlperiode aus ihren Äm-
tern ausscheiden. Beim Aus-
scheiden eines Vorstandsmit-
gliedes ist eine Ersatzwahl bei
der nächsten ordentlichen Mit-
gliederversammlung für die
restliche Amtszeit möglich. So-
lange das nicht erfolgt, nimmt
ein vom Restvorstand zu be-
stimmendes Vorstands- oder
Vereinsmitglied die entspre-
chende Funktion kommissa-
risch wahr. Das Amt eines ge-
schäftsführenden Vorstands-
mitgliedes kann kommissarisch
nur einem anderen Mitglied des
Vorstandes übertragen werden.
3. Der gewählte Vorstand bleibt
ansonsten so lange im Amt, bis
ein neuer Vorstand ordnungsge-
mäß bestellt ist.
4. Die Vorstandsmitglieder und
sonstige Vereinsrepräsentanten
werden vom Verein von allen
Ansprüchen des Vereins und
von Dritten freigestellt, die sich
persönlich gegen sie aufgrund
einer Tätigkeit für den Verein
ergeben. Der Verein wird die
gegen ein Vorstandsmitglied
oder einen sonstigen Repräsen-
tanten geltend gemachten Zah-
lungsansprüche Dritter entwe-
der auf Kosten des Vereins ab-
wehren oder befriedigen. Diese
Freistellung erfasst keine An-
sprüche, die aufgrund grob fahr-
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lässigen oder vorsätzlichen
Handelns entstehen, und keine
Haftung für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.

§ 10 Der geschäftsführende
Vorstand

1. Die/Der Vorsitzende, der/die
Stellvertreter/in, der/die Schatz-
meister/in und der/die Schrift-
führer/in bilden den geschäfts-
führendenVorstand. ImVerhin-
derungsfall vertritt der/die Stell-
vertreter/in die/den Vorsitzen-
de(n), der/die Schatzmeister/in
den/die Stellvertreter/in und
der/die Schriftführer/in den/die
Schatzmeister/in.
Die/Der Vorsitzende und
der/die Stellvertreter/in vertre-
ten, jeder für sich allein, den
Verein gerichtlich und außerge-
richtlich. Sie haben, jeder für
sich allein, die Stellung des ge-
setzlichen Vertreters im Sinne
von § 26 BGB.
2.DieVertretungsmacht des ge-
schäftsführenden Vorstandes
gegenüber Dritten ist gemäß
§ 26 Abs. 2 Satz 2 BGB dahin-
gehend beschränkt, dass die
Kündigung der Mitgliedschaft
im Deutschen Mieterbund-Lan-
desverband Hessen e. V. nur
aufgrund des Beschlusses einer
Mitgliederversammlung nach §
12 Ziffer 8 f wirksam erklärt
werden kann.
3. Der geschäftsführende Vor-
stand führt die Beschlüsse des
Vorstandes und der Mitglieder-
versammlung durch und führt
im Übrigen die Geschäfte des
Vereins selbstständig. Er ist be-
rechtigt, eine(n) Geschäftsfüh-
rer(in) zu bestellen, die/der mit
beratenderStimmeanallenVer-
anstaltungen des Vereins teil-
nimmt.

§ 11 DerMieterausschuss

1. Der Mieterausschuss besteht
aus neun Personen und hat die
Stellung eines Beirates, der von
der Mitgliederversammlung auf
die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt wird. Er ist bei wichtigen
Anlässen einzuberufen, insbe-
sondere bei Änderung der Sat-
zung undAufstellung des Haus-

haltsplanes. Die Einladung dazu
erfolgt durch den Vorstand. Der
Mieterausschuss muss einberu-
fen werden, wenn die Mehrheit
seinerMitglieder es beantragt.
2. Der Mieterausschuss ist bei
ordnungsgemäßer Einladung
immer handlungsfähig, auch
wenn ein oder mehrere Mitglie-
der desMieterausschusses wäh-
rend einer Wahlperiode aus ih-
ren Ämtern ausscheiden.

§ 12 Die Mitgliederversamm-
lung

1. Die Mitgliederversammlung
ist das oberste, beschlussfassen-
de Organ des Vereins. Sie ent-
scheidet über die ihr durch diese
Satzung zugewiesenen Aufga-
ben.
2. Die ordentliche Mitglieder-
versammlung findet alle zwei
Jahre, möglichst im ersten Ka-
lenderhalbjahr statt. Die Einla-
dung ergehtmindestens 14Tage
vorher in den Wiesbadener Ta-
geszeitungen (WiesbadenerKu-
rier undWiesbadener Tagblatt).
Anträge der Mitglieder müssen
schriftlich erfolgen undmindes-
tens sieben Tage vor der Ver-
sammlung in Händen des Vor-
standes sein.
3. Die gesetzlichen Vertreter
des Vereins sind berechtigt, in
der Hauptversammlung jeder-
zeit Anträge zu stellen. Hiervon
ausgenommen sind Anträge auf
Satzungsänderung gemäß § 14.
4. Stimmberechtigt sind alle or-
dentlichenMitglieder(§4Ziffer1),
die keine Beitragsrückstände
haben. Das Stimmrecht ist nicht
übertragbar.
5. Die Mitgliederversammlung
beschließt mit einfacher Mehr-
heit, soweit in der Satzung
nichts anderes bestimmt ist.
6. Die Versammlung wählt zu
Beginn einen Versammlungs-
leiter. Dieser ist verpflichtet,
dem Vorsitzenden auf Verlan-
gen auch außerhalb der Redner-
liste zu jedem Punkt der Aus-
sprache Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.
7. Die Kassenprüfer erstatten
der Versammlung ihren Prüfbe-
richt.
8. Die Mitgliederversammlung
beschließt neben den sonstigen,

in der Satzung genannten Ge-
genständen über:
a) die Wahl des Vorstandes und
desMieterausschusses.
Hierzu unterbreitet der Mieter-
ausschuss der Versammlung ei-
ne Vorschlagsliste. Weitere
Vorschläge aus der Versamm-
lung sind zulässig.
Die Wahl des geschäftsführen-
den Vorstandes erfolgt einzeln
in getrenntenWahlgängen.
Zur Wahl der Beisitzer und des
Mieterausschusses sind Listen-
wahlen zulässig.
Die Einzelheiten derWahlen re-
gelt eine Wahlordnung, die zu
Beginn der Versammlung von
der Mitgliederversammlung be-
schlossen wird.
b) die Entlastung des Vorstan-
des,
c) die Wahl der Kassenprü-
fer/innen,
d) Satzungsänderungen,
e) den Austritt aus bzw. den
Wechsel in einen anderen
DMB-Landesverband,
f) die Auflösung des Vereins.
9. Über die Versammlung ist ei-
ne Niederschrift anzufertigen,
in die alle gefassten Beschlüsse
im Wortlaut aufzunehmen sind.
Sie ist von demVersammlungs-
leiter und von einemVorstands-
mitglied zu unterzeichnen.

§ 13 Vermögensverwaltung
undRechnungsprüfung

1. Das Vereinsvermögen darf
nur für satzungsgemäße Zwe-
cke verwendetwerden.DieVer-
mögensverwaltung obliegt dem
geschäftsführenden Vorstand.
Es darf keine Person oder Insti-
tution durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt
werden.
2. Die Mitgliederversammlung
wählt zwei Kassenprüfer/innen
und eine(n) Ersatzkassenprü-
fer/in für denZeitraumvon zwei
Jahren. Eine Wiederwahl ist
möglich.
3. Die Kassenprüfer/innen füh-
ren vor jeder Mitgliederver-
sammlung eine Rechnungsprü-
fung durch Einsichtnahme in
die Kassenbücher und Prüfung
der Belege durch und legen das

Ergebnis schriftlich nieder. Hie-
rüber berichten sie der Mitglie-
derversammlung.
4. Vereinsjahr ist das Kalender-
jahr.

§ 14 Änderung der Satzung

1. Eine Änderung der Satzung
kann nur in einerMitgliederver-
sammlung mit einfacher Stim-
menmehrheit der anwesenden,
stimmberechtigten Mitglieder
beschlossen werden.
2. In der Einladung ist darauf
hinzuweisen, dass Änderungen
der Satzung vorgeschlagen und
die Änderungsvorschläge auf
der Geschäftsstelle offengelegt
sind.

§ 15 Auflösung des Vereins

1. EinAntrag aufAuflösung des
Vereins muss mindestens sechs
Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung schriftlich und mit
BegründungbeimVorstand ein-
gereicht werden. Die Auflösung
des Vereins kann die Mitglie-
derversammlung nur mit einer
Mehrheit von drei Viertel der
anwesenden, stimmberechtig-
tenMitglieder beschließen.
2. Bei der Auflösung des Ver-
eins fällt das Vermögen an den
Deutschen Mieterbund – Lan-
desverband Hessen e. V., dem
auch die Vereinsakten zu über-
geben sind.

§ 16 Erfüllungsort und Ge-
richtsstand

Erfüllungsort undGerichtsstand
für alle Ansprüche ist der Sitz
des Vereins.
Beschlossen auf der ordent-
lichen Jahreshauptversamm-
lung am 25.März 2000.
Geändert auf der ordentlichen
Jahreshauptversammlung am
24.März 2001.
Geändert auf der ordentlichen
Jahreshauptversammlung am
24.März 2007.
Geändert auf der ordentlichen
Jahreshauptversammlung am
14.März 2009. �


